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Regeste

Unfallversicherung Die Voraussetzungen einer Wiedererwägung der SUVA-Verfügung im
Sinne von Art. 53 Abs. 2 ATSG sind nicht erfüllt, da keine zweifellose Unrichtigkeit
vorliegt.

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Die ausserordentlichen Kosten werden wettschlagen.
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